
Unser/e Vertreter/Kontaktstelle während der Reise
bzw. vor Ort:
Wenn Sie Verbindung mit uns aufnehmen wollen, Bei-
stand wegen Schwierigkeiten benötigen oder einen auf-
getretenen Reisemangel entsprechend Ihrer Obliegenheit
unverzüglich anzeigen wollen:  
Ansprechpartner: Der auf der jeweiligen Reise einge-
setzte reise plus Reisebegleiter bzw. ihr Busfahrer.
Unsere zentrale Notadresse (bitte nur im Notfall und
wenn Vertreter etc. nicht erreichbar):   
Tel.: (+49) 03741-7193930 | Fax: (+49) 03741-7193940 |
E-Mail: buchung@reiseplus.de  

Sicherungsschein  
Der Sicherungsschein ist vom Kundengeldabsicherer 
R+V Allgemeine Versicherung AG | Raiffeisenplatz 1 |
65189 Wiesbaden |Tel.: (+49) 0611533 5859
ausgestellt und an die Reisebestätigung angeheftet.

Reiseveranstalterpflichten  
Wir sind als Veranstalter für alle vertraglichen Reiseleis-
tungen verantwortlich und zum Beistand verpflichtet,
wenn Sie sich während der Reise in Schwierigkeiten 
befinden. Wir überreichen Ihnen nachfolgend die 
erforderlichen Informationen im Anhang B.   

Reiseerfordernisse
Wir haben Sie als Veranstalter über allgemeine Pass- und
Visumerfordernisse des Bestimmungslandes einschließ-
lich der Fristen für das Erlangen eines Visums und über
gesundheitspolizeiliche Formalitäten vor Reiseanmel-
dung zu unterrichten. Für die Reise in einen Mitgliedstaat
der Europäischen Union ist ein gültiger Personalausweis
oder gültiger Reisepass erforderlich. Für Personen aus
Nichtmitgliedstaaten der Europäischen Union sind die 
jeweiligen Besonderheiten zu beachten. Ist ein Visum er-
forderlich, erhalten Sie dazu gesonderte Informationen. 

Rücktritt vor Reisebeginn
Sie können vor Reisebeginn gegen Zahlung einer Ent-
schädigung zurücktreten (vgl. Ziff. 9. der Allgemeinen
Reisebedingungen).   

Hinweis auf Reiseversicherungen
Wir haben Sie auf den möglichen Abschluss einer Reise-
rücktrittskostenversicherung oder einer Versicherung zur
Deckung der Kosten einer Unterstützung einschließlich
einer Rückbeförderung bei Unfall, Krankheit oder Tod
hingewiesen.

Hinweis auf das Recht zur Übertragung des Vertrags
auf einen anderen Reisenden
Der Reisende hat vor Reisebeginn das Recht, den 
Vertrag unter den Voraussetzungen des § 651e BGB auf
einen anderen Reisenden, z. B. durch E-Mail, Fax etc., 
zu übertragen. Auf Ziff. 8. der Allgemeinen Reise-
bedingungen wird verwiesen.

Anlage A zur Reiseanmeldung - Wichtige vor Reiseantritt erteilte Informationen
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Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistun-
gen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der
Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte
in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. 
Das Unternehmen reise plus GmbH trägt die volle Verant-
wortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesam-
ten Pauschalreise. Zudem verfügt das Unternehmen reise
plus GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absiche-
rung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der
Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicher-
stellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302:
Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über
die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.
Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die 
ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen
Reiseleistungen.
Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder 
Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem
Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen
können.
Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer
angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätz-
lichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.
Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn
bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhö-

hen und, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist,
und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der
Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschal-
reisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag 
zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf
eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht
auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten
sich verringern.
Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr
vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung
aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile
der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich ge-
ändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche
Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschal-
reise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kos-
tenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.
Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Um-
stände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise
wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheits-
probleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich
beeinträchtigen.
Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der
Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.
Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche 
Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsge-

mäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden ange-
messene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzu-
bieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundes-
republik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“),
wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht wer-
den und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung
der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Rei-
severanstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.
Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung
und/oder Schadensersatz, wenn die Reiseleistungen
nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.
Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand,
wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.
Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in ei-
nigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reise-
veranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermitt-
lers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die
Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die 
Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. 
reise plus GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit R+V
Allgemeine Versicherung AG | Raiffeisenplatz 1 | 65189
Wiesbaden | Tel.: (+49) 0611533 5859 abgeschlossen.
Die Reisenden können diese Einrichtung kontaktieren,
wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von 
reise plus GmbH verweigert werden.
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